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Prietzschk, Wolfgang

StMAS Bayern

Angezeigte konjunkturelle Kurzarbeit und Personen in diesen Anzeigen mit
Bestand an Betrieben und Personen in konjunktureller Kurzarbeit und Kurzarbeiterquote 
in % - konjunkturelle Kurzarbeit

Bayern (Gebietsstand Oktober 2020)

Zeitreihe



Anzeigen von konjunktureller Kurzarbeit und Personen in den Anzeigen
Bayern (Gebietsstand Oktober 2020)
Zeitreihe

Eingegangene 
Anzeigen

Personen in 
Anzeigen

Eingegangene 
Anzeigen

Personen in 
Anzeigen

Eingegangene 
Anzeigen

Personen in 
Anzeigen

Eingegangene 
Anzeigen

Personen in 
Anzeigen

Eingegangene 
Anzeigen

Personen in 
Anzeigen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bayern 262                       5.667                    268                       8.317                    16.153                  340.915                109.845                1.506.458             14.359                  239.168                

Oberbayern 66                         1.622                    63                         894                       5.412                    126.322                40.535                  482.048                5.779                    81.439                  

Niederbayern 14                         221                       29                         573                       1.146                    24.486                  10.419                  152.973                1.216                    15.722                  

Oberpfalz 28                         494                       21                         493                       862                       23.863                  9.034                    165.671                1.078                    21.745                  

Oberfranken 47                         963                       46                         491                       2.003                    32.002                  8.646                    113.026                1.126                    21.729                  

Mittelfranken 29                         512                       37                         1.020                    3.078                    61.432                  14.307                  230.034                1.887                    41.736                  

Unterfranken 39                         855                       42                         4.484                    2.232                    42.513                  10.386                  135.611                1.281                    23.636                  

Schwaben 39                         1.000                    30                         362                       1.420                    30.297                  16.518                  227.095                1.992                    33.161                  

Bayern 100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    

Oberbayern 25,2                      28,6                      23,5                      10,7                      33,5                      37,1                      36,9                      32,0                      40,2                      34,1                      

Niederbayern 5,3                        3,9                        10,8                      6,9                        7,1                        7,2                        9,5                        10,2                      8,5                        6,6                        

Oberpfalz 10,7                      8,7                        7,8                        5,9                        5,3                        7,0                        8,2                        11,0                      7,5                        9,1                        

Oberfranken 17,9                      17,0                      17,2                      5,9                        12,4                      9,4                        7,9                        7,5                        7,8                        9,1                        

Mittelfranken 11,1                      9,0                        13,8                      12,3                      19,1                      18,0                      13,0                      15,3                      13,1                      17,5                      

Unterfranken 14,9                      15,1                      15,7                      53,9                      13,8                      12,5                      9,5                        9,0                        8,9                        9,9                        

Schwaben 14,9                      17,6                      11,2                      4,4                        8,8                        8,9                        15,0                      15,1                      13,9                      13,9                      
Erstellungsdatum: 08.12.2020, Statistik-Service Südost, Auftragsnummer 310292
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Anzeigen über konjunkturelle Kurzarbeit haben regulär eine maximale Gültigkeitsdauer von 12 Monaten. In Krisenzeiten kann diese jedoch per Rechtsverordnung auf bis zu 24 Monate ausgeweitet werden. Bei Unterbrec
Fachverfahren erfasst wurde.

Die regionale und wirtschaftsfachliche Zuordnung der Daten in der Statistik über Kurzarbeit enthält Unschärfen, die sich umso stärker auswirken können, je differenzierter (regional und wirtschaftsfachlich) die Auswertun
Unternehmensstandorte) oder durch einen Unternehmensteil mit abweichender wirtschaftsfachlicher Zuordnung (z.B. einen Betrieb zur Personalabrechnung) vorgenommen werden kann.

Nicht für alle Personen in den Anzeigen über Kurzarbeit erfolgt später auch tatsächlich Kurzarbeit. Auch das Ausmaß des Arbeitsausfalls pro Kopf ist aus den Anzeigen noch nicht erkennbar. Insoweit können die in den 

Januar 2020 Februar 2020 März 2020 April 2020 Mai 2020

Kennzahl Region



Anzeigen von konjunk
Bayern (Gebietsstand Oktobe
Zeitreihe

Bayern

Oberbayern

Niederbayern

Oberpfalz

Oberfranken

Mittelfranken

Unterfranken

Schwaben

Bayern

Oberbayern

Niederbayern

Oberpfalz

Oberfranken

Mittelfranken

Unterfranken

Schwaben
Erstellungsdatum: 08.12.2020, Sta
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Anzeigen über konjunkturelle 
Fachverfahren erfasst wurde.

Die regionale und wirtschaftsf
Unternehmensstandorte) oder

Nicht für alle Personen in den

Kennzahl Region

Leistungen nach dem SGB III

Eingegangene 
Anzeigen

Personen in 
Anzeigen

Eingegangene 
Anzeigen

Personen in 
Anzeigen

Eingegangene 
Anzeigen

Personen in 
Anzeigen

Eingegangene 
Anzeigen

Personen in 
Anzeigen

Eingegangene 
Anzeigen

Personen in 
Anzeigen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4.166                    82.081                  3.013                    50.489                  1.560                    31.293                  1.255                    13.831                  2.211                    25.254                  

1.671                    23.321                  1.122                    16.537                  518                       12.028                  557                       5.972                    886                       8.381                    

280                       5.482                    227                       2.990                    133                       1.615                    107                       1.422                    225                       2.068                    

340                       9.330                    197                       3.953                    124                       2.353                    104                       1.131                    172                       1.714                    

363                       5.746                    302                       5.849                    89                         1.882                    107                       1.223                    230                       3.097                    

613                       23.831                  505                       11.294                  242                       3.995                    126                       1.950                    178                       3.327                    

380                       6.834                    264                       3.155                    172                       4.084                    102                       816                       187                       3.159                    

519                       7.537                    396                       6.711                    282                       5.336                    152                       1.317                    333                       3.508                    

100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    

40,1                      28,4                      37,2                      32,8                      33,2                      38,4                      44,4                      43,2                      40,1                      33,2                      

6,7                        6,7                        7,5                        5,9                        8,5                        5,2                        8,5                        10,3                      10,2                      8,2                        

8,2                        11,4                      6,5                        7,8                        7,9                        7,5                        8,3                        8,2                        7,8                        6,8                        

8,7                        7,0                        10,0                      11,6                      5,7                        6,0                        8,5                        8,8                        10,4                      12,3                      

14,7                      29,0                      16,8                      22,4                      15,5                      12,8                      10,0                      14,1                      8,1                        13,2                      

9,1                        8,3                        8,8                        6,2                        11,0                      13,1                      8,1                        5,9                        8,5                        12,5                      

12,5                      9,2                        13,1                      13,3                      18,1                      17,1                      12,1                      9,5                        15,1                      13,9                      
© Statistik der Bundesagentur für Arbeit

chung der Kurzarbeit um 3 Monate oder länger ist eine neue Anzeige zu stellen. Eine Anzeige wird nur für den Monat gezählt, in dem sie eingegangen ist bzw. im 

gen sind. Das liegt daran, dass die Anzeige und Abrechnung von Kurzarbeit je nach betrieblicher Organisationsstruktur auch regional übergreifend (d. h. für mehrere 

Anzeigen gemeldeten Zahlen über Personen zwar als potentielle, nicht aber als unmittelbare Zugänge in Kurzarbeit interpretiert werden.

Juni 2020 Juli 2020 August 2020 September 2020 Oktober 2020



Leistungen nach dem SGB III

Bayern (Gebietsstand Oktober 2020)
Zeitreihe

Anzahl Betriebe
Anzahl 

Kurzarbeiter
Anzahl Betriebe

Anzahl 
Kurzarbeiter

Anzahl Betriebe
Anzahl 

Kurzarbeiter
Anzahl Betriebe

Anzahl 
Kurzarbeiter

Anzahl Betriebe
Anzahl 

Kurzarbeiter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bayern 719                       23.832                  775                       26.715                  53.700                  451.848                101.859                1.097.758             90.548                  1.060.650             

Oberbayern 161                       4.214                    173                       6.351                    19.305                  167.737                37.791                  389.137                34.382                  374.571                

Niederbayern 61                         1.974                    69                         2.232                    5.076                    52.338                  9.283                    112.036                8.090                    104.130                

Oberpfalz 60                         1.732                    63                         1.809                    4.276                    38.216                  8.038                    99.956                  7.045                    89.019                  

Oberfranken 110                       5.061                    122                       4.602                    4.347                    38.572                  8.234                    93.377                  7.160                    90.712                  

Mittelfranken 137                       4.867                    137                       4.967                    7.478                    64.138                  13.923                  154.990                12.420                  156.146                

Unterfranken 91                         3.056                    98                         2.968                    5.664                    38.412                  10.398                  100.159                8.951                    108.167                

Schwaben 99                         2.928                    113                       3.786                    7.554                    52.435                  14.192                  148.103                12.500                  137.905                

Bayern 100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    100,0                    

Oberbayern 22,4                      17,7                      22,3                      23,8                      35,9                      37,1                      37,1                      35,4                      38,0                      35,3                      

Niederbayern 8,5                        8,3                        8,9                        8,4                        9,5                        11,6                      9,1                        10,2                      8,9                        9,8                        

Oberpfalz 8,3                        7,3                        8,1                        6,8                        8,0                        8,5                        7,9                        9,1                        7,8                        8,4                        

Oberfranken 15,3                      21,2                      15,7                      17,2                      8,1                        8,5                        8,1                        8,5                        7,9                        8,6                        

Mittelfranken 19,1                      20,4                      17,7                      18,6                      13,9                      14,2                      13,7                      14,1                      13,7                      14,7                      

Unterfranken 12,7                      12,8                      12,6                      11,1                      10,5                      8,5                        10,2                      9,1                        9,9                        10,2                      

Schwaben 13,8                      12,3                      14,6                      14,2                      14,1                      11,6                      13,9                      13,5                      13,8                      13,0                      
Erstellungsdatum: 08.12.2020, Statistik-Service Südost, Auftragsnummer 310292 © Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Daten zur realisierten Kurzarbeit nach dem SGB III nach einer Wartezeit von 5 Monaten.

Realisierte konjunkturelle Kurzarbeit und Personen in realisierter konjunktureller Kurzarbeit

Januar 2020 Februar 2020 März 2020 April 2020 Mai 2020

Region



Leistungen nach dem SGB III

Bayern (Gebietsstand Oktober 2020)
Zeitreihe

Januar 2020 Februar 2020 März 2020 April 2020 Mai 2020
1 2 3 4 5

Bayern 0,4                        0,5                        7,9                        19,3                      18,7                      

Oberbayern1
0,2                        0,3                        7,6                        17,6                      16,9                      

Niederbayern1
0,4                        0,5                        10,8                      23,0                      21,4                      

Oberpfalz1
0,4                        0,4                        7,9                        20,7                      18,5                      

Oberfranken1
1,2                        1,1                        8,8                        21,4                      20,8                      

Mittelfranken1
0,6                        0,6                        8,0                        19,2                      19,4                      

Unterfranken1
0,6                        0,6                        7,1                        18,6                      20,1                      

Schwaben1
0,4                        0,5                        6,9                        19,4                      18,1                      

Erstellungsdatum: 08.12.2020, Statistik-Service Südost, Auftragsnummer 310292 © Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Kurzarbeiterquote in % - konjunturelle Kurzarbeit

Daten zur realisierten Kurzarbeit nach dem SGB III nach einer Wartezeit von 5 Monaten.

Region

Die Kurzarbeiterquote stellt den Anteil der Kurzarbeiter an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten dar. 
Nähere Informationen finden Sie im Methodenbericht: https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-
Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Leistungsstatistik/Generische-
Publikationen/Methodenbericht-Kurzarbeiterquote.pdf?__blob=publicationFile 

1) Der Anteil der Kurzarbeiter bei den Regierungsbezirken bezieht sich auf den entsprechenden Quartalswert der 
sozivalversicherungspflichtig Beschäftigten (Kurzarbeiter für Januar und Februar 2020 in Bezug auf die sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten zum 31.12.2019, analog März bis Mai 2020 auf den 30.3.2020)



Leistungen nach dem SGB III

Stand: 12.11.2020

Methodische Hinweise zur Statistik zum Kurzarbeitergeld

Kurzarbeitergeld

Kurzarbeitergeld ist eine Lohnersatzleistung, durch die Arbeitslosigkeit vermieden werden soll. Den Arbeitnehmern sollen
ihre Arbeitsplätze erhalten bleiben, den Betrieben die eingearbeiteten Arbeitnehmer. Es gibt drei Arten von Kurzarbeitergeld:
Kurzarbeitergeld (Kug, § 96 SGB III) aus wirtschaftlichen und konjunkturellen Gründen kann gewährt werden, wenn
ein vorübergehender erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt und die persönlichen sowie betrieblichen
Voraussetzungen erfüllt sind.
Saison-Kurzarbeitergeld (Saison-Kug, § 101 SGB III) erhalten nur Betriebe des Baugewerbes (Bauhauptgewerbe,
Dachdeckergewerbe, Gerüstbaugewerbe, Garten- und Landschaftsbau) in der Schlechtwetterzeit. Die Schlechtwetterzeit
dauert von Dezember bis März, im Gerüstbaugewerbe beginnt sie bereits im November. Saison-Kug wird bei wirtschaftlich
bedingtem Arbeitsausfall sowie aus witterungsbedingten Gründen gewährt. 
Transferkurzarbeitergeld (Transfer-Kug, § 111 SGB III) kann zum einen zur Vermeidung von Entlassungen beantragt
werden, zum anderen zur Verbesserung der Vermittlungschancen bei Betriebsänderungen, die einen Personalabbau nach
sich ziehen. Voraussetzung ist jeweils ein dauerhafter unvermeidbarer Arbeitsausfall.

Verfahren
Die Betriebe müssen vor Beginn von Kurzarbeit eine schriftliche Anzeige bei der zuständigen Agentur für Arbeit
(Betriebssitz) erstatten; dies hat spätestens bis zum Ende des Monats zu erfolgen, für den erstmalig Leistungen bezogen
werden sollen. Für Saison-Kurzarbeit gibt es keine Anzeigepflicht mehr. Anzeigen sind nur noch für konjunkturelle
Kurzarbeit (§ 96 SGB III) sowie für Transferkurzarbeit (§ 111 SGB III) abzugeben.
Nach Bewilligung der Anzeige durch die Agentur für Arbeit kann der Betrieb für jeden Kalendermonat, in dem Kurzarbeit
stattfand, einen Antrag auf Kurzarbeitergeld stellen; dies hat innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Kalendermonaten zu
erfolgen. Die für die Zahlung notwendigen Angaben werden in einer Abrechnungsliste vermerkt, die durch die Agentur für
Arbeit anschließend dahingehend geprüft wird, ob ein Leistungsanspruch besteht, bewilligt und ausgezahlt werden kann.

Datengrundlagen
Die in die operativen Fachverfahren eingegebenen Daten zu Anzeigen über Kurzarbeit und Abrechnungslisten bilden die
Datengrundlagen der Statistik über Kurzarbeit, die alle Arten von Kurzarbeitergeld umfasst. Zeitlicher Bezug ist stets der
Kalendermonat und nicht der statistische Berichtsmonat der BA-Statistik.

Regionale Zuordnung
Die regionale Zuordnung der Betriebe und Personen in Kurzarbeit richtet sich immer nach dem Arbeitsort (= Sitz des
Betriebes). Dies muss bei einer kleinräumigen Gliederung mit beachtet werden. Insbesondere wenn Statistiken zum
Wohnort mit solchen zum Arbeitsort verglichen werden.
Zudem ist der Betriebsbegriff im Kontext der Kurzarbeit weiter gefasst als in der Beschäftigungsstatistik. Dabei sind
mehrere Konstellationen möglich: 
• Bei der Anzeige und Abrechnung von Kurzarbeit können auch einzelne Betriebsabteilungen für sich oder für den
Gesamtbetrieb agieren. Ein Betrieb kann im Verfahren des Kurzarbeitergeldes auch über Gemeinden hinweg vorliegen,
beispielsweise bei organisatorischer Zusammengehörigkeit (Einheit) und einheitlicher Leitung. Ein Betrieb i.S. des § 97
SGB III liegt vor, wenn eine organisatorische Einheit vorhanden ist, die unter eigener (technischer) Leitung und mit eigenen
Mitteln ausgestattet einen bestimmten arbeitstechnischen Zweck fortgesetzt verfolgt. Nicht entscheidend für die Definition
des Betriebes im Verfahren der Kug-Gewährung ist die für einzelne Betriebe vergebene Betriebsnummer.
• Darüber hinaus kann ein Betrieb mehrere Anzeigen und Anträge abgeben, wenn sich die Kurzarbeit auf unterschiedliche
Betriebsteile, Abteilungen und insbesondere auf unterschiedliche geplante Zeiträume von kurzarbeitenden Beschäftigten
bezieht. 
• Andererseits kommt es auch vor, dass personalführende Betriebe (unter ihrer Betriebsnummer) eine Anzeige über
Kurzarbeit abgeben, die Beschäftigte eines anderen Betriebsteiles (mit anderer Betriebsnummer) umfasst.
Die regionale und wirtschaftsfachliche Zuordnung der Anzeigen und Anträge in der Statistik über Kurzarbeit enthält damit
Unschärfen, die sich umso stärker auswirken können, je differenzierter (regional und wirtschaftsfachlich) die Auswertungen
sind.
Dagegen ist ein Betrieb im Sinne des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung (das der Beschäftigungsstatistik zugrunde
liegt) eine regional und wirtschaftsfachlich abgegrenzte Einheit. Grundlage der regionalen Zuordnung ist das
Gemeindegebiet. Das heißt, ein Unternehmen mit Niederlassungen (Filialen) in verschiedenen Gemeinden besteht aus
verschiedenen Betrieben; diese Betriebe haben jeweils eine eigene Betriebsnummer. Ebenso kann der Betrieb auch aus
mehreren Niederlassungen in einer Gemeinde bestehen, die lediglich eine Betriebsnummer benötigen, wenn sie denselben
wirtschaftsfachlichen Schwerpunkt besitzen. 
Aufgrund der teilweise unterschiedlichen regionalen und wirtschaftsfachlichen Zuordnung in Beschäftigungs- und
Kurzarbeitsstatistik ergeben sich bei Relationsberechnungen zwischen beiden Statistiken in tiefer Gliederung mitunter
erhebliche Auffälligkeiten.

Seite 6 von 8



Leistungen nach dem SGB III

Stand: 12.11.2020

Methodische Hinweise zur Statistik zum Kurzarbeitergeld

Anzeigen über Kurzarbeit (Betriebe) und Personen in Anzeigen
Eingegangene und abgelehnte Anzeigen werden nach dem Zeitpunkt der Datenerfassung im Fachverfahren ausgewertet.
Ein direkter zeitlicher Bezug zum Beginn der tatsächlichen Kurzarbeit besteht nicht, möglicherweise findet die Kurzarbeit
überhaupt nicht statt. Daher sind Anzeigen nur eingeschränkt als Indikator für potentielle Zugänge in Kurzarbeit zu
interpretieren. Vorläufige Daten zu eingegangenen Anzeigen stehen zu Beginn des Folgemonats zur Verfügung, endgültige
Daten für statistische Auswertungen zum Veröffentlichungstermin gegen Ende des Folgemonats.
Anzeigen über konjunkturelle Kurzarbeit haben regulär eine maximale Gültigkeitsdauer von 12 Monaten. In Krisenzeiten
kann diese jedoch per Rechtsverordnung auf bis zu 24 Monate ausgeweitet werden (2009: 24 Monate, 2010: 18 Monate,
2011: 12 Monate, 2012: 6 Monate, 14.12.2012 bis 31.12.2014: 12 Monate). Zudem können die Bezugsdauern durch
Unterbrechungszeiten verlängert werden. Aussagen zu konkreter Dauer sowie auch zur Zahl der tatsächlich betroffenen
Personen und zur Höhe des Arbeitsausfalls können aus diesem Datenmaterial folglich nicht abgeleitet werden.

Realisierte Kurzarbeit: Betriebe mit Kurzarbeit und Kurzarbeiter
Die Statistik der realisierten Kurzarbeit basiert ab Januar 2009 auf den Angaben in den Abrechnungslisten, die den
Anträgen auf Kurzarbeitergeld beizufügen sind. Bis Auswertemonat Dezember 2008 bilden die gesonderten
Betriebsmeldungen für statistische Zwecke die Datengrundlage, die zusätzlich zum Verwaltungsverfahren ausgefüllt werden
mussten und quartalsweise abzugeben waren.
Daten über realisierte Kurzarbeit werden mit einer Wartezeit von fünf Monaten veröffentlicht, da hiermit eine sichere
Statistik auf vollzähliger Basis mit hoher Datenqualität gewährleistet ist. Die Inanspruchnahme von konjunkturell bedingter
Kurzarbeit (§ 96 SGB III) ist ein wichtiger Frühindikator für die künftige konjunkturelle Entwicklung am Arbeitsmarkt. Um
möglichst zeitnah Zahlenmaterial zur Verfügung stellen zu können, werden am aktuellen Rand Hochrechnungen auf Basis
der vorläufigen Daten mit einer Wartezeit von ein bis vier Monaten in Abhängigkeit von der regionalen Gliederungstiefe
vorgenommen, wobei ein fortlaufendes System mit stufenweise weiter aufgegliederten Daten zum Einsatz kommt.
Hochgerechnete Werte zur realisierten Kurzarbeit werden im Internetangebot der BA-Statistik veröffentlicht.
Zur Ermittlung des Beschäftigungsäquivalents (in der Unterbeschäftigung auch als Beschäftigtenäquivalent bezeichnet)
wird der durchschnittliche Arbeitsausfall in Prozent mit der Anzahl Kurzarbeiter multipliziert. In Berichtsmonaten, in denen
noch keine Wartezeit von fünf Monaten erreicht ist, wird der vorläufige Wert des durchschnittlichen Arbeitsausfalls in
Prozent mit dem hochgerechneten Kurzarbeiterwert multipliziert.

Kurzarbeiterquote
Die Kurzarbeiterquote berechnet sich als Verhältnis aus der Zahl der Personen in Kurzarbeit bezogen auf die
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Beschäftigungsstatistik. Die Quote gibt das relative
Ausmaß und die Bedeutung der Kurzarbeit an. Im Gegensatz zur Beschäftigungsstatistik dürfen laut Gesetz
beim Kurzarbeitergeld jedoch auch einzelne Betriebsabteilungen für sich oder den Gesamtbetrieb agieren,
daraus entstehen im Vergleich zur Beschäftigungsstatistik auf tiefen Ebenen erhebliche regionale und
branchenspezifische Verzerrungen (Details siehe Punkt „Regionale Zuordnung“). Aus diesem Grund ist die
Verfügbarkeit der Quote stark eingeschränkt. 
Eine Differenzierung der Kurzarbeiterquote nach konjunktureller Kurzarbeit, saisonaler Kurzarbeit sowie
Transferkurzarbeit ist möglich.

Methodenbericht Einführung einer Kurzarbeiterquote 
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Stand: 06.08.2020

Statistik-Infoseite

Fachstatistiken:

Themen im Fokus:

bzw. der Zeichenerklärung der Statistik der BA erläutert.

Förderung und berufliche Rehabilitation

Im Internet stehen statistische Informationen unterteilt nach folgenden Themenbereichen zur Verfügung:

Arbeitsuche, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung
Ausbildungsmarkt
Beschäftigung
Einnahmen/Ausgaben

Familien und Kinder

Gemeldete Arbeitsstellen
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Leistungen SGB III

Berufe
Bildung
Corona
Demografie
Eingliederungsbilanzen
Entgelt
Fachkräftebedarf

Abkürzungsverzeichnis

Frauen und Männer
Langzeitarbeitslosigkeit
Menschen mit Behinderungen
Migration
Regionale Mobilität
Wirtschaftszweige
Zeitarbeit

Die Methodischen Hinweise der Statistik bieten ergänzende Informationen.

Die Qualitätsberichte der Statistik erläutern die Entstehung und Aussagekraft der jeweiligen Fachstatistik.

Das Glossar enthält Erläuterungen zu allen statistisch relevanten Begriffen, die in den verschiedenen 
Produkten der Statistik der BA Verwendung finden.

Abkürzungen und Zeichen, die in den Produkten der Statistik der BA vorkommen, werden im 


